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Am 21. April 2013 erschien in der Schweiz am Sonntag ein Artikel, in dem Regierungsrat 
Hanspeter Wessels den Bau eines Autobahntunnels vom Zoo-Dorenbach bis zur Nordtangente 
vorschlägt. Mit dem Bau des Gundeldinger-Tunnels und dem Autobahntunnel Ost soll so eine 
Ringautobahn entstehen. Die Interpellantin war von dieser Information sehr überrascht, da auch im 
Zusammenhang mit dem Gundeldinger-Tunnel und der Osttangente noch nie darüber informiert 
worden ist. 

Ich bitte den Regierungsrat dazu folgende Fragen zu beantworten: 

1. Steht der Gesamtregierungsrat hinter dem Projekt des Baudirektors und hat es tatsächlich 
zuhanden der Bundesbehörden als Basler Idealvariante verabschiedet? 

2. In welcher Form hat der Regierungsrat die Bundesbehörden über seine Absichten zum Bau 
eines unterirdischen Autobahnrings im Stadtgebiet Basel informiert? 

3. Wie hoch schätzt der Regierungsrat die Kosten für den unterirdischen Autobahnring ein, 
welche der Ausbau über die Kosten von 615 Millionen Franken für das sistierte Teilstück 
Gundeldinger-Tunnel hinaus verursacht? Und welchen Finanzierungsschlüssel zwischen 
Bund und Kanton Basel-Stadt nimmt er bei seiner Finanzplanung dieses Vorhabens an? 

4. Welche zusätzlichen Anschlusskosten für Anpassungen im Stadtstrassennetz und den 
Zubringerachsen fallen im Budget des Kantons Basel-Stadt an, wenn der Verkehr von der 
ober- auf eine unterirdische Achse verlagert wird? 

5. Wurden schon Gespräche über den Tunnel mit Baselland geführt, wie im Artikel zu lesen 
war? 

6. Ist der von der grossen Parlamentsmehrheit befürwortete Ausbau des Öffentlichen Verkehrs 
(S-Bahn, Tram, Busnetz) gefährdet durch den Mittelbedarf des Autobahnrings, oder stehen 
Basel-Stadt in den nächsten 10 bis 20 Jahren nahezu unbegrenzte Investitionsmittel für die 
Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung? 

7. Wann gedenkt der Regierungsrat, seine überraschenden und neuen Autobahnpläne dem 
Grossen Rat und dem Souverän zur Beschlussfassung vorzulegen? 
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